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Wechselhafte Entstehung

Wir haben immer wieder häppchenweise im Legalize it!

darüber berichtet: Das Ordnungsbussenmodell ist nach

langjährigen, wechselhaften Beratungen durchgekom-

men. Immer wieder sah es nach Scheitern aus. Am 28.

September 2012 wurde der definitive Text im Bundes-

blatt publiziert. Die Referendumsfrist lief bis zum 17.

Januar 2013 und ist ungenutzt verstrichen. Nun ist es

über alle Hürden und es fehlt nur noch das Inkraftset-

zen durch den Bundesrat.

Was in den Medien berichtet wurde und was nun wirk-

lich in diesem Text steht, das sind schon verschiedene

Welten. In den Medien tönte es so, als werde das Kiffen

einfach generell nur noch mit 100 Franken bestraft,

wenn man weniger als 10 Gramm Hasch oder Gras da-

beihat. Doch die Realität ist etwas komplizierter...

Um was geht es denn nun?

Es geht hier nur um einen ganz speziellen Ausschnitt

der möglichen illegalen Handlungen rund um THC. Der

Kasten auf der nächsten Seite zeigt eine Zusammenfas-

sung der Situation heute und morgen.

Grundsätzlich ist jeglicher Umgang mit Produkten über

1% THC ein Vergehen (Art. 19). Der Konsum jedoch gilt

«nur» als Übertretung (Art. 19a) – soweit bisher. Die

Aus nahmen (leichter Fall, geringfügige Menge) wurden

von den Richtenden selten angewendet. 

Die straffreie geringfügige Menge

Nun kommen Präzisierungen zum bestehenden Text

hin zu. Zunächst wird die, ja eigentlich heute schon

straffreie aber in der Höhe nicht definierte, geringfügige

Menge für den Eigenkonsum erstmals gesetzlich defi-

niert: 10 Gramm Material mit mehr als 1% THC gilt neu

als geringfügige Menge. Diese ist ja schon heute straf-

frei, also werden nun bis zu 10 Gramm Hasch oder Gras

bald straffrei sein. Es gibt also auch keine Ordnungs-

busse dafür. Das Stück Hasch oder der Beutel Gras darf

auch nicht eingezogen werden, was sicher die lustigste

Konsequenz der Vorlage ist! Aber das gilt nur, wenn

man nur im Besitz ist, aber nicht konsumiert, sondern

mit dem Besitz von maximal 10 Gramm einen künftigen

Konsum vorbereitet.

die erste teilrevision der
teilrevision des betmg
Die Referendumsfrist ist abgelaufen: Die Ordnungs -

bussen für Cannabiskonsum kommen. Der Termin der

Inkraftsetzung ist noch offen, aber der Gesetzestext ist

definitiv. Also schauen wir ihn uns doch mal genauer

an. Denn alles ist noch nicht klar...

Die Ordnungsbusse für beobachteten Konsum

Sobald jemand einen Joint raucht und weniger als 10

Gramm besitzt und dabei von der Polizei beobachtet

wird, kann dieser Konsum mit einer Ordnungsbusse von

100 Franken bestraft werden (wenn es das einzige De-

likt und die Person über 18 Jahre alt ist).

Mit Ordnungsbusse kann nur ein von der Polizei direkt

beobachteter Konsum bestraft werden. Sobald es um

nicht beobachteten Konsum geht (in einer Einvernahme

oder wegen eines THC-Tests) oder wenn man mehr als

10 Gramm dabei hat, muss nach wie vor das ordentliche

(bisherige) Verfahren angewendet werden.

Damit ist die Ordnungsbusse praktisch nur für Kiffen in

der Öffentlichkeit relevant. Dann jedoch könnte sie die

Bestrafungshöhe voraussehbar machen: Es kostet 100

Franken, wenn man beim Kiffen von der Polizei erwischt

wird (und weniger als 10 Gramm dabei hat, die dann

übrigens doch eingezogen werden). Das geht nur, wenn

neben dem Konsum keine weitere illegale Handlung be-

gangen wird. Also darf man sicher keinen vergangenen

Konsum oder grösseren Besitz zugeben – sonst muss

das ordentliche Verfahren angewendet werden, was zur-

zeit sehr unterschiedlich enden kann: Von einer Verwar-

nung ohne Kostenfolge bis zu einer Busse mit Gebühren

von gegen 1’000 Franken ist da alles möglich.

Wann wird die Vorlage in Kraft gesetzt?

Der Bundesrat entscheidet frei über die Inkraftsetzung.

Zurzeit wartet die Verwaltung noch die Meinung der

Kantone ab: Wie viel Zeit brauchen sie für die Umset-

zung? Also für die rechtliche Verankerung in ihrem

Rechtssystem (in einer kantonalen Verordnung, allen-

falls sogar mittels einer Gesetzesänderung), sowie für

den Aufbau der entsprechenden Strukturen für die Ver-

waltung der Ordnungsbussen, die Kontrolle der Zahlun-

gen, das Einleiten eines ordentlichen Verfahrens (wenn

jemand nicht bezahlt oder doch lieber das ordentliche

Verfahren wählt) und schliesslich müssen die Polizeien

noch geschult werden. Zurzeit (Februar 2013) sind die

Kantone daran, diese Fragen zu klären.

Erst die kantonalen Umsetzungsvorschriften wer -

den weitere Klärung bringen, ob die Ordnungs bus -

sen überall und gleich umgesetzt werden.
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Die wichtigsten bereits geltenden Artikel des Betäubungsmittelgesetzes BetmG

Art. 19 Absatz 1

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: Betäubungsmittel (bei Cannabis sind das

alle Produkte mit mehr als 1% THC) unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt; lagert, versendet,

befördert, einführt, ausführt oder durchführt; unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern ver-

schafft oder in Verkehr bringt; unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt; den unerlaubten

Handel finanziert oder seine Finanzierung vermittelt; öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öf-

fentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum bekannt gibt; Anstalten dazu trifft.

➡  Alle Handlungen rund um THC gelten als Vergehen. Nur der Konsum wird hier nicht erwähnt.

Art. 19a

1 Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im

Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse bestraft. 2 In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von

einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.

➡  Hier wird nun der Konsum kriminalisiert, er gilt als Übertretung. Das Verbot wird leicht relativiert.

Art. 19b

Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermögli-

chung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist

nicht strafbar.

➡  Nicht strafbar ist lediglich der Besitz einer geringfügigen Menge zur Vorbereitung des Konsums. Diese

war bisher nicht definiert und lag im Ermessen des Richters.

Art. 28 Absatz 1

Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

➡  Dadurch ergeben sich grosse Unterschiede in der Verfolgung und Bestrafung von THC-Geniessenden.

Die wichtigsten neuen Artikel der Ordnungsbussenvorlage (Erweiterung des BetmG)

Art. 19b Absatz 2

10 Gramm eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis gelten als geringfügige Menge.

➡  Nun ist die geringfügige Menge definiert. Diese ist nicht strafbar, wenn sie dem 

Eigenkonsum dienen soll. 

Art. 28b Grundsatz

1 Widerhandlungen nach Artikel 19a Ziffer 1, begangen durch den Konsum von Betäubungsmitteln

des Wirkungstyps Cannabis, können in einem vereinfachten Verfahren mit Ordnungsbussen ge-

ahndet werden (Ordnungsbussenverfahren). 2 Die Ordnungsbusse beträgt 100 Franken. 3 Vorle-

ben und persönliche Verhältnisse des Täters werden nicht berücksichtigt. 4 Mit der Erhebung der

Ordnungsbusse wird das cannabishaltige Produkt sichergestellt.

➡  Ordnungsbussen kann es nur für Konsum geben. «Können» ist etwas schwammig.

Art. 28c Ausnahmen

Das Ordnungsbussenverfahren ist ausgeschlossen: a wenn die Täterin oder der Täter neben dem

Cannabiskonsum gleichzeitig andere Widerhandlungen gegen dieses oder andere Gesetze begeht;

b bei Widerhandlungen, die nicht von einem Polizisten eines zuständigen Polizeiorgans beobachtet

wurden; c bei Widerhandlungen von Jugendlichen.

➡  Nur durch die Polizei direkt festgestellter Konsum Erwachsener kann im Ordnungs-

bussenverfahren erledigt werden, wenn dieser die einzige illegale Handlung ist.


